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4. SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER MIT GRUNDERKRANKUNGEN   

Auch Schülerinnen und Schüler mit Grunderkrankungen unterliegen der Schulpflicht. 

Gleichzeitig muss ihrem Gesundheitsschutz höchster Stellenwert beigemessen 

werden.  

Eine generelle Zuordnung zu einer Risikogruppe für einen schweren COVID-19-

Krankheitsverlauf ist aus medizinischer Sicht insbesondere für Kinder und Jugendliche 

nicht möglich. Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ) geht 

davon aus, dass Kinder und Jugendliche mit chronischen Erkrankungen, die gut 

kompensiert bzw. gut behandelt sind, auch kein höheres Risiko für eine schwerere 

COVID-19-Erkrankung zu fürchten haben, als es dem allgemeinen Lebensrisiko 

entspricht.8 Insofern muss im Einzelfall durch die Eltern/Sorgeberechtigten in 

Absprache mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten äußerst kritisch geprüft und 

abgewogen werden, inwieweit das mögliche erhebliche gesundheitliche Risiko eine 

längere Abwesenheit vom Präsenzunterricht und somit Isolation der Schülerin oder 

des Schülers zwingend erforderlich macht.   

In diesem Zusammenhang ist auch zu prüfen, ob eine reguläre Beschulung mit 

gesonderten Hygienemaßnahmen eine Alternative zur Befreiung von der 

Präsenzpflicht darstellen kann (geschützte Präsenz), damit die Anbindung an die 

Schule und möglichst auch an die Klassengemeinschaft nicht verloren geht (z.B. 

Abstand zu Mitschülerinnen und Schülern, Tragen einer höherwertigen Schutzmaske). 

Es werden dann nur einzelne Aktivitäten, bei denen Kontakte nur schwer vermieden 

werden können, in Distanz fortgeführt oder räumlich und zeitlich getrennt von den 

Mitschülerinnen und Mitschülern durchgeführt (z.B. Sport), während 

Präsenzveranstaltungen immer vorrangig durchgeführt werden. Dieses Vorgehen 

bietet sich ggf. nach Absprache mit dem behandelnden Arzt/der behandelnden Ärztin 

an. 

Wird eine Befreiung vom Präsenzunterricht für medizinisch erforderlich gehalten, ist 

dieses durch ein ärztliches Attest nachzuweisen und der Schule vorzulegen. Die 

betroffenen Schülerinnen und Schüler erhalten ein Angebot im Fernunterricht, das 

dem Präsenzunterricht gleichsteht.   

 

  

                                                           
8https://www.dgkj.de/fileadmin/user_upload/Meldungen_2020/200506_SN_SchulbefreiuungRisikogruppen_final_a
lt.pdf 

https://www.dgkj.de/fileadmin/user_upload/Meldungen_2020/200506_SN_SchulbefreiuungRisikogruppen_final_alt.pdf
https://www.dgkj.de/fileadmin/user_upload/Meldungen_2020/200506_SN_SchulbefreiuungRisikogruppen_final_alt.pdf
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5. ANGEHÖRIGE MIT RISIKOERHÖHENDEN GRUNDERKRANKUNGEN 

Sofern eine Schülerin oder ein Schüler mit einem Angehörigen – insbesondere Eltern, 

Großeltern oder Geschwister – in häuslicher Gemeinschaft lebt und bei diesem 

Angehörigen eine relevante Erkrankung, bei der eine Infektion mit SARS-Cov-2 ein 

besonders hohes gesundheitliches Risiko darstellt, besteht, sind vorrangig 

Maßnahmen der Infektionsprävention innerhalb der häuslichen Gemeinschaft zum 

Schutz dieser Angehörigen zu treffen. 

Die Nichtteilnahme von Schülerinnen und Schülern am Präsenzunterricht kann zum 

Schutz ihrer Angehörigen nur in eng begrenzten Ausnahmefällen und nur 

vorübergehend in Betracht kommen. Dies setzt voraus, dass ein ärztliches Attest des 

betreffenden Angehörigen vorgelegt wird, aus dem sich die Corona-relevante 

Vorerkrankung ergibt. 

Eine Entbindung von der Teilnahme am Präsenzunterricht kommt vor allem dann in 

Betracht, wenn sich die oder der Angehörige aufgrund des individuellen Verlaufs ihrer 

oder seiner Vorerkrankung vorübergehend in einem Zustand erhöhter Vulnerabilität 

befindet. Die Verpflichtung der Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme am 

Fernunterricht und zur Teilnahme an Prüfungen bleibt bestehen. 

Entsprechendes gilt für Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte. 

 

6. SCHULVERPFLEGUNG: PAUSENVERKAUF – MENSABETRIEB –  

EU-SCHULPROGRAMM 

Pausenverkauf und Mensabetrieb sind unter Beachtung der gebotenen Hygiene- und 

Sicherheitsmaßnahmen gemäß der jeweils geltenden Corona-Bekämpfungs-

verordnung Rheinland-Pfalz möglich.  

Die Pflicht zum Tragen einer MNB in der Mensa entfällt nur am Platz. 

Es muss gewährleistet sein, dass das Abstandsgebot von 1,5 m zwischen 

Schülerinnen und Schülern der verschiedenen Klassen bzw. Kurse eingehalten wird.  
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